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Ihre E-Mail vom 19.12.2019 - Informationszugangsantrag gern. g 80 ff.
Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
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Ihre E-Mail vom 19. Dezember 2019 habe ich als Antrag auf Informationszu-

gang nach den gg 80 ff. HDSIG gewertet.

Die Prüfung Ihres o. a. Antrages benötigt jedoch noch einige Zeit, da noch

die Schlussfassung des angefragten Protokolls fertig zu stellen ist und ggf.

Dritte am Prüfungsverfahren zu beteiligen sind.

Ich informiere Sie daher über die Inanspruchnahme der Fristverlängerung

nach g 87 Abs. 4 HDSIG um einen Monat für die Beantwortung Ihres Antra-

ges auf Informationszugang vom 19.12.2019.

Für die erforderliche Fristverlängerung aus den genannten Gründen bitte ich

um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

████████████
████████████

Walter-Hallstein-Str. 3-7 • 65197 Wiesbaden E-Maik  poststelle.ssa.wiesbaden@kultus.hessen.de Gleitende Arbeitszeit • Anrufe bitte

Telefon; 0611 8803-0 Internet: www.schulamt-wiesbaden.hessen.de08:30-12:00 Uhr und 14:00-15:30 Uhr,

Fax: 06 1 1  8803-466 freitags 08:30-12:00 Uhr


